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19. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 18. Juli 2013  

 

INHALT 
 

Amtlicher Teil  

SchöffInnenwahl: Öffentliche Auflegung der 
Vorschlagsliste 

S. 65 

Nichtamtlicher Teil  

Impressum und Bestellschein S. 67 

 
Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung über die öffentliche Auflegung der 
Vorschlagsliste 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen/Jugendschöffinnen 

und Jugendschöffen der Stadt Tönisvorst für die Amtszeit 

vom 1.1.2014 bis 31.12.2018 in den Schöffengerichten des 

Amtsgerichts Kempen und den Strafkammern des Landge-

richts Krefeld 

 

Der Rat/die Gemeindevertretung/Stadtverordneten-

versammlung hat in der Sitzung am 23. Mai 2013 den 

Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffin-

nen und Schöffen für das Landgericht Krefeld und das 

Amtsgericht Kempen gefasst.  

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsge-
setz (GVG) in der Zeit vom 

22. Juli bis 26. Juli 2013 

zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort aus: 

 

 

Verwaltungsgebäude Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst 

Zimmer 34 

montags – donnerstags von 8:00 – 16:00 Uhr 

Freitags von 8:00 – 12:00 Uhr 

 

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen 

einer Woche nach Schluss der Auslegung schriftlich oder 

zu Protokoll am Ort der Auslegung Einspruch mit der 

Begründung erhoben werden, dass in die Listen Personen 

aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. 

Anhang zu diesem Schreiben) nicht aufgenommen werden 

durften oder sollten. 

 

 

Tönisvorst, 15.07.2013 

Stadt Tönisvorst 

Der Bürgermeister 

Thomas Goßen 

 

Anhang (Text der §§ 32 bis 34 GVG) 

 
GVG [Gerichtsverfassungsgesetz] Verkündungsstand: 
12.07.2013, in Kraft ab: 06.07.2013 

 

§ 32 [1] [Unfähigkeit zum Schöffenamt] 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:  

• 1.Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 

Nr. 13 
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• 2.Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen 
einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 
[1] § 32 Nr. 3 aufgeh., Nr. 2 geänd. durch G. v. 4. 10. 1994 
(BGBl. I S. 2911). 

 

§ 33 [1] [Nicht zu berufende Personen] 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:  

• 1.Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünf-
undzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
würden; 

• 2.Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet ha-
ben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden 
würden; 

• 3.Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vor-
schlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 

• 4.Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das 
Amt nicht geeignet sind; 

• 5.Personen, die mangels ausreichender Beherrschung 
der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind; 

• 6.Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 
[1] § 33 Nr. 4 geänd., Nr. 5 eingef. durch G. v. 5. 10. 1994 (BGBl. 
I S. 2911); Nr. 4 neu gef. mWv 1. 5. 2002 durch G v. 27. 4. 2002 
(BGBl. I S. 1467); Nr. 3 geänd. mWv 1. 1. 2005 durch G v. 
21. 12. 2004 (BGBl. I S. 3599); Nr. 4 geänd., Nr. 5 eingef., bish. 
Nr. 5 wird Nr. 6 mWv 30. 7. 2010 durch G v. 24. 7. 2010 (BGBl. 
I S. 976). 

§ 34 [1] [Weitere nicht zu berufende Personen] 

  (1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen 
werden:  

• 1.der Bundespräsident; 
• 2.die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Lan-

desregierung; 
• 3.Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder 

Ruhestand versetzt werden können; 
• 4.Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare 

und Rechtsanwälte; 
• 5.gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugs-

beamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtli-
che Bewährungs- und Gerichtshelfer; 

• 6.Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen 
Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen 
Leben verpflichtet sind; 

• 7.Personen, die als ehrenamtliche Richter in der Straf-
rechtspflege in zwei aufeinander folgenden Amtsperio-
den tätig gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode 
zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagslisten noch 
andauert. 

  (2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Be-
amten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt 
eines Schöffen nicht berufen werden sollen.  

 

[1] § 34 Abs. 1 Nr. 7 neu gef. mWv 1. 1. 2005 durch G v. 21. 12. 
2004 (BGBl. I S. 3599). 

 
- 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 19/Nr. 1/S. 65 
--------- 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt 
ist kostenlos und kann via E-Mail entsprechend kosten-
los zugeschickt werden. So liegt auch das Amtsblatt für 
Selbstabholer kostenlos zur Mitnahme in den Verwal-
tungsgebäuden aus (Auslegestellen siehe rechte Spalte). 
Die Kostenpauschale für das Jahresabonnement umfasst 
lediglich das Porto. Wer das Amtsblatt via E-Mail er-
halten möchte: einfach an info@toenisvorst.de schrei-
ben. 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174/167 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 21,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20 a 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Ringstr. 1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Bruckner Str. 16 

Hiermit bestelle ich das Tönisvorster 
 Amtsblatt  

in einer Zahl von  ________ Exemplaren im Jahresabonnement 

ab sofort  /  ab dem __________________ 
 
 dauerhaft (bei jährl. Kündigung) 
 für die Dauer nur 1 Jahres 
  
zum Jahresbezugspreis von 21,-- €.    
 
Tönisvorst, den ___________________   ___________________________________ 
        (Unterschrift) 

Zustellanschrift : 

Name/Vorname : _________________________________________________ 

Straße  : _________________________________________________ 

Ort  : _________________________________________________ 

 

 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


